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§ 1 Allgemeines  

(1) Die Stadt Bernau bei Berlin, Bürgermeisterstraße 25, 16321 Bernau bei Berlin, als 

Auftraggeber beabsichtigt die Beschaffung einer mobilen Bühne zur Nutzung für 

Kulturveranstaltungen in den Ortsteilen der Stadt. Ganzjährig werden dezentrale 

Kulturveranstaltungen zur Förderung des kulturellen Lebens und des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts ausgerichtet. Aufgrund der räumlichen Situation werden die 

Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant. Die mobile Bühne wird voraussichtlich in 

den Ortsteilen Börnicke, Birkenhöhe, Birkholz, Birkholzaue, Ladeburg und Lobetal genutzt 

werden. Veranstaltungsformate sind Konzerte, Theater und verschiedenartige Feste. 

§ 2 Vertragsbestandteile, Geltungshierarchie 

(1) Der Vertrag hat nachfolgende Bestandteile, deren Rangfolge für den Fall von Unklarheiten 

und Widersprüchen für die Auslegung und Anwendung vorgibt:  

• Die Leistungsbeschreibung einschließlich der klarstellenden Hinweise aus 

dem Vergabeverfahren (z.B. Antworten auf Bieterfragen), wobei im Falle 

etwaiger Widersprüche der letzte Hinweis vorrangig ist:  

• Preisblatt 

• Vertragsbedingungen 

• Zusätzliche Vertragsbedingungen des Landes Brandenburg (ZVB) 

• Vereinbarung zur Einhaltung des Mindestanforderungen nach dem 

Brandenburgischen Vergabegesetzes (5.3) 

• Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen –

VOL/B 

(2)   Allgemeine Geschäftsbedingungen (z.B. Liefer- und Zahlungsbedingungen, 

Auftragsbedingungen, Verkaufsbedingungen) des Auftragnehmers und sonstige 

Korrespondenz werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich vereinbart werden. 

Sie werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn der Auftraggeber sie nach 

Zuschlagserteilung stillschweigend zur Kenntnis nimmt. 

(3)  Erkennt der Auftragnehmer, dass die Anforderungen in den Vertragsbestandteilen 

fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig oder nicht ausführbar sind, so hat der 

Auftragnehmer dies und die erkennbaren Folgen dem Auftraggeber unverzüglich in 

Textform mitzuteilen. 

§ 3 Vertragsdauer/Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt mit Zuschlagserteilung. 

 

(2) Der Vertrag endet mit vollständiger Leistungserbringung, spätestens jedoch mit Ablauf 

des 30.09.2026, ohne, dass es einer Kündigung bedarf. 

(3) Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung 

kündigen, wenn aus einem wichtigen Grund die Fortsetzung des Vertrages nicht 

zugemutet werden kann.  

Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn der Auftragnehmer  

a) seine Vertragspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig oder mehrmals leicht 

fahrlässig verletzt,  
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b) trotz schriftlicher Abmahnung - ihm obliegende Verpflichtungen wiederholt 

verletzt oder - die geschuldete Leistung wiederholt nicht vollständig, nicht 

rechtzeitig oder in schlechter Qualität erbringt oder - in sonstiger Weise gegen 

wesentliche Vertragspflichten verstößt; 

c) die Ausführung der Leistung oder wesentlicher Teile des Auftrags davon ohne 

Mitteilung nach § 4 Abs. 4 S. 1 VOL/B erforderlichen Zustimmung des 

Auftraggebers vor oder nach Zuschlagserteilung im Wege der 

Unterauftragsvergabe an Dritte überträgt.  

d) über das Vermögen des Auftragnehmers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird 

oder mangels Masse abgelehnt wird; 

Im Falle der Kündigung mit sofortiger Wirkung durch die Auftraggeber sind 

Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers ausgeschlossen. Die Geltendmachung 

von Schadensersatzansprüchen durch die Auftraggeber bleibt hiervon unberührt.  

In Fällen von teilweiser oder vollständiger Nichtleistung oder nicht unerheblich verspäteter 

Leistung ist der Auftraggeber berechtigt auf Kosten des Auftragnehmer Ersatz zu 

beschaffen.  

(4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

§ 4 Vergütung und Rechnungstellung 

(1) Die Vergütung des Auftragnehmers für die Leistungen ergibt sich aus dem Preisblatt. 

 

(2) Mit der Vergütung sind alle sich aus diesen Leistungen ergebenden weiteren 

Nebenkosten, wie Fahr- und Transportkosten, Kosten für Verpackungs- und 

Transportmaterial sowie deren Entsorgung, Lager- und Abholkosten, Anbindungskosten, 

Parkgebühren, Instandhaltungskosten, Reisekosten, Spesen, Übernachtungskosten, 

Auslösungen, Tage- und Übernachtungsgelder, Schmutz- und Erschwerniszuschläge, 

Feiertags- und Wochenendzuschläge, alle Kosten in Verbindung mit der Software (inkl. 

Updates, Upgrades und Patches zur Behebung von Fehlern und bei Verfügbarkeit neuer 

Features), Materialkosten sowie Kosten für die Erstellung und den Versand von 

Angeboten abgegolten. 

 

(3) Die Rechnungsstellung erfolgt zum Monatsende. Entsprechende Leistungs- und/oder 

Liefernachweise sind mit der Rechnungslegung einzureichen. 

 

(4) Die Rechnungsstellung hat ausschließlich elektronisch an folgendes E-Mail-Postfach 

rechnungen@bernau-bei-berlin.de  zu erfolgen.  

 

(5) Für die korrekte Rechnungsbearbeitung ist es unerlässlich, dass bei jeder Rechnung die 

nachfolgenden Angaben mindestens enthalten sind: 

• Kurze Bezeichnung der Leistung 

• Angabe des Amtes bzw. des Ansprechpartners vom Auftraggeber 

 

(6) Die Abrechnung von Teilleistungen ist unzulässig. 

mailto:rechnungen@bernau-bei-berlin.de
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§ 5 Gewährleistung/Haftung 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen ihrer Vertragspflichten die einschlägigen 

Rechtsnormen zu beachten. Strafen, Kosten und Gebühren, die wegen Nichtbeachtens 

etwaiger Vorschriften anfallen, zahlt jede Partei in ihrem Verantwortungsbereich.  

 

(2) Erfüllt der Auftragnehmer die ihm obliegenden Verpflichtungen nicht innerhalb der dafür 

vorgesehenen Ausführungsfristen, kann der Auftraggeber ohne weitere Fristsetzung 

geeignete Maßnahmen selbst ergreifen. In jedem Fall ist der Auftragnehmer zum Ersatz 

der Kosten verpflichtet, die sich aus der Verletzung der ihm obliegenden Pflichten 

ergeben.  

 

(3) Der Auftragnehmer haftet dafür, dass im Zusammenhang mit seiner Leistung Lizenzen 

oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Etwaige Gebühren, Beiträge etc., 

welche in diesem Zusammenhang anfallen, trägt ausschließlich der Auftragnehmer. Im 

Übrigen ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber von allen Ansprüchen 

freizustellen, die Dritte gegen den Auftraggeber wegen der Verletzung von Patenten, 

Lizenzen oder sonstigen Schutzrechten Dritter erheben und hat dem Auftraggeber alle 

notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu 

erstatten. Dieser Anspruch besteht unabhängig von einem Verschulden des 

Auftragnehmers.  

 

 

(4) Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 6 Versicherung 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung 

über die gesamte Vertragslaufzeit vorzuhalten und dem Auftraggeber auf dessen 

Verlangen das Bestehen des Versicherungsschutzes jederzeit nachzuweisen.  

(2) Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber zur unverzüglichen Anzeige in Textform 

verpflichtet, sobald der Versicherungsschutz nicht mehr besteht. 

§ 7 Geheimhaltung/Verschwiegenheit 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erlangten 

Kenntnisse von Betriebsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des 

Auftraggebers dauerhaft vertraulich zu behandeln. 

(2) Ferner ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle Personen des Auftragnehmers sowie 

etwaige Unterauftragnehmer bzgl. der Pflicht zur Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen des Auftraggebers zu verpflichten.  

(3)  Unterlagen des Auftraggebers dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung des 

Auftraggebers zu einem anderen Zweck verwendet, vervielfältigt oder Dritten zugänglich 

gemacht werden. 

(4) Erfolgt im Rahmen der Vertragserfüllung eine Auftragsdatenverarbeitung mit 

personenbezogenen Daten, so ist der Aufragnehmer zum Abschluss einer gesonderten 

Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO verpflichtet. Die 

Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datensicherheit sind zu beachten.  

(5) Darüber hinaus gelten auch für nicht personenbezogene Daten folgende Regelungen:  



Stadt Bernau bei Berlin  06.03.2026 
Vergabestelle  Vertragsbedingungen 

Seite 6 von 7 
 

• Der Auftragnehmer darf nur Daten erheben, speichern und auswerten, die zur 

Erbringung der vertragsgemäßen Leistung unabdingbar sind. Dies gilt 

insbesondere für jede Art von Protokollierung.  

• Die Daten dürfen ausschließlich zur vertragsgemäßen Leistung verwendet werden, 

zu der sie erhoben wurden (Zweckbindung).  

• Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Daten vertraulich behandelt werden und 

Unberechtigte keinen Zugriff auf die Daten erlangen.  

• Sobald der Zweck der Erhebung erfüllt ist oder wegfällt, sind die Daten durch den 

Auftragnehmer sofort zu löschen.  

• Die Protokollierung und Speicherung von Inhalten (Nutzdaten) bedarf in jedem 

Einzelfall der Genehmigung des Auftraggebers. Grundsätzlich als genehmigt 

anzunehmen sind Protokollierungen und Auswertungen, die der Sicherstellung der 

Leistungserbringung dienen und bei denen keine inhaltlichen / fachlichen Daten 

protokolliert oder ausgewertet werden. 

§ 8 Antikorruptionsklausel  

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass mit Abschluss dieses Auftrages keinerlei 

Einfluss auf Umsatzgeschäfte, insbesondere Beschaffungsvorgänge/Preisgestaltungen 

der Auftraggeber genommen wird und auch keine diesbezüglichen Erwartungen 

bestehen.  

(2) Ferner verpflichtet sich der Auftragnehmer, an keinen direkt oder indirekt an der Vergabe- 

und mit der Vertragsdurchführung Beteiligten ohne Rechtsgrund ein Geschenk, eine 

Zahlung oder eine Vorteilsgewährung sonstiger Art zu leisten, die als Anreiz oder 

Belohnung für das Zustandekommen oder die Durchführung irgendeines Teiles des 

Vertrages oder im Zusammenhang mit dem Vertrag gesehen werden könnte.  

(3) Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Maßnahmen zur Verhinderung von  

Korruption unterstützen und sich insbesondere gegenseitig unverzüglich informieren, 

soweit sie Kenntnis oder einen konkreten Verdacht von Korruptionsfällen haben, die mit 

diesem Auftrag in einem konkreten Zusammenhang stehen. Stellt der Auftraggeber fest, 

dass der Auftragnehmer gegen Antikorruptionsvorschriften verstößt, ist die Auftraggeber 

berechtigt, den Vertrag - ggf. auch außerordentlich - zu kündigen. 

§ 9 Sonstiges 

(1)  Die Abtretung von Rechten und Pflichten des Auftragnehmers aus diesem Vertrag bedarf 

der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.  

(2) Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Unterschrift 

in Textform. Ein Verzicht auf die Textform muss in Schriftform vereinbart werden.  

Individualabreden gehen vor. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchführbar sein 

oder werden, lässt dies die Wirksamkeit des gesamten Vertrages sowie die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen und undurchführbaren 

Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, 

die dem Willen der Parteien sowie dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechen 

würde, sofern die Parteien bei dem Abschluss des Vertrages den Punkt bedacht hätten.  

Die Vertragspartner werden die neue Bestimmung unverzüglich schriftlich niederlegen.  
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(4) Erfüllungsort ist Bernau bei Berlin. Gerichtsstand ist, soweit vertraglich vereinbart, Bernau 

bei Berlin. 

(5) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für die Durchführung des Vertrags gilt 

ausschließlich die deutsche Sprache. 

 


